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Immer Ärger mit dem Schuldzinsabzug
Die Reform zum Eigenmietwert illustriert, dass es ein perfektes Modell zum Steuerabzug für bezahlte Zinsen nicht gibt

HANSUELI SCHÖCHLI

Man betrachte drei Haushalte. A und B
stehen finanziell gleich gut da – deshalb
zahlen sie gleich hohe Steuern auf ihren
Einkommen. C steht dagegen schlech-
ter da – deshalb zahlt er weniger Steuern
als die beiden anderen. Das entspricht
im Grundsatz der in der Sonntagsschule
breit akzeptierten Verfassungsvorgabe
der Besteuerung nach wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit.

In der Praxis ist die Umsetzung oft
schwierig. Eine Illustration davon lie-
ferte die jahrelange Suche des Parlaments
nach einem geeigneten Schuldzinsabzug
im Rahmen der Reform derWohneigen-
tumsbesteuerung, die am 28. September
an die Urne kommt.

Nach der geltenden Logik haben die
Pflichtigen ihre Einkommen zu versteu-
ern, und sie können die in Verbindung
mit dem Einkommen entstandenen Kos-
ten abziehen (Gewinnungskosten). Der
Klassiker für Gewinnungskosten sind Be-
rufsauslagen.

Geld ist austauschbar

Bei den Schuldzinsen ist die Sache nicht
eindeutig. Die Theorie würde sagen:Wer
eine Liegenschaft mit vermieteten Woh-
nungen besitzt, muss die Mieterträge als
Einkommen versteuern, und die Zinsen
für die Hypothek auf der Liegenschaft
sind abzugsfähig. Solange der Eigen-
mietwert als Einkommen zu versteuern
ist, sind auch die Zinsen für Hypotheken
auf selbstbewohntemWohneigentum ab-
zugsfähig. Wer dagegen einen Konsum-
kredit aufnimmt und sich damit seine
Karibik-Ferien finanziert, kann die be-
zahlten Kreditzinsen nicht als Aufwand
abziehen. Denn diese Zinsen sind keine

Gewinnungskosten im Zusammenhang
mit steuerbarem Einkommen, sondern
schlichte Lebenskosten. Ebenso wie die
Kosten für Nahrungsmittel, Fernseh-
gebühren, Telefonabonnement und vie-
les mehr.

DochGeld ist austauschbar.Man kann
zum Beispiel seine Hypothek aufstocken
und denGegenwert in teure Ferien, einen
Ferrari oder inWertpapiere stecken. Das
Steuersystem muss sich deswegen mit

Hilfskonstrukten bemühen. Bei der Ein-
kommenssteuer entspricht im geltenden
System der maximal zulässige Schuld-
zinsabzug dem Total der steuerbaren
Vermögenserträge plus 50 000 Franken.
Damit sind in der Praxis auch Konsum-
kreditzinsen oft abzugsfähig. Gemessen
an der Steuerlogik ist dieses Maximum
viel zu hoch. Wo in diesem Modell das
Optimum läge, ist aber unklar.

Ein anderer Ansatz entspräche eher
der ökonomischen Logik: die propor-
tionale Verteilung der Schuldzinsen auf
die einzelnen Vermögensteile. Abzugs-
fähig wären nur jene Schuldzinsen, die
auf Vermögensteile mit steuerpflichti-
gen Erträgen fallen. Das trägt der Aus-
tauschbarkeit des Geldes Rechnung.
Hat ein Pflichtiger zum Beispiel eine
vermieteteWohnung imWert von einer
Million Franken und einige Autos im
Wert von total 500 000 Franken, wären
zwei Drittel der Schuldzinsen abzugs-
fähig – da zwei Drittel des Vermögens
steuerpflichtige Erträge bringen.

Eine solcheÄnderung des Schuldzins-
abzugs wäre auch im geltenden System

der Wohneigentumsbesteuerung mög-
lich.Doch das Parlament will den System-
wechsel. Die Abstimmungsvorlage sieht
dieAbschaffung des Eigenmietwerts und
des Abzugs für Liegenschaftenunterhalt
bei selbstbewohntem Eigentum vor. Zu-
demwird der Schuldzinsabzug stark redu-
ziert. Das Parlament landete am Ende
nach vielen gescheiterten Versuchen mit
anderen Schuldzinsabzügen bei einerVa-
riante der proportionalen Aufteilung der
Schuldzinsen.

Nur jene Schuldzinsen, die mit der
proportionalenVerteilung auf vermietete
Liegenschaften entfallen, wären künftig
noch generell abzugsfähig. Machen ver-
mietete Liegenschaften zum Beispiel die
Hälfte des gesamten Bruttovermögens
aus, ist die Hälfte aller Schuldzinsen ab-
zugsfähig. Hat man keine vermieteten
Liegenschaften, sind keine Schuldzinsen
abzugsfähig. Das wird für die meisten
Wohneigentümer zutreffen, weil sie nicht
Vermieter sind. Selbstbewohntes Eigen-
tum wird wegen des Wegfalls der Eigen-
mietwertbesteuerung für den Schuldzins-
abzug nicht angerechnet.

Das Modell hat eine innere Logik,
doch auch diese Variante ist nicht lupen-
rein. Einer der Haken: Vor allem einige
Tourismuskantone könnten Zweitwoh-
nungssteuern einführen, die im Ergebnis
einer Eigenmietwertbesteuerung ähneln.
Aber die Anrechnung von voll selbstbe-
nutzten Zweitwohnungen für die Berech-
nung des Schuldzinsabzugs wäre auch in
solchen Kantonen nicht möglich.

Wertpapiere ignoriert

Der grösste Haken: Wertpapiervermö-
gen, die ebenfalls steuerbare Einkom-
men abwerfen können, werden nicht an-
gerechnet. Bei Kassenobligationen zum
Beispiel sind die Erträge (Zinsen) voll
zu versteuern. Zinspapiere müssten des-
halb im Prinzip bei der Berechnung des
zulässigen Schuldzinsabzugs berücksich-
tigt werden. Bei Aktien wird es schwie-
riger: Die Dividenden sind zwar steuer-
pflichtig, doch Kursgewinne sind es nicht.
Im Schweizer Aktienmarkt entfiel von
der Gesamtrendite in den letzten zwan-
zig Jahren, grob gesagt, je etwa die Hälfte

auf steuerfreie Kursgewinne beziehungs-
weise steuerpflichtige Dividenden.Theo-
retisch müsste damit etwa die Hälfte von
Aktienvermögen bei der Ermittlung des
Schuldzinsabzugs anrechenbar sein.Doch
bei jedem einzelnenWertpapier kann der
Anteil der steuerpflichtigen Erträge an
der Gesamtrendite anders ausfallen.

Eine saubere und administrativ
schlanke Variante ist nicht ersichtlich.
Mit viel gutem Willen mag man argu-
mentieren, dass die Benachteiligung von
Wertpapieren beim Schuldzinsabzug im
Reformmodell eine schon existierende
Bevorzugung kompensiere. Wertpapiere
unterliegen keiner Kapitalgewinnsteuer,
während es für Liegenschaften eine
Grundstückgewinnsteuer gibt.

Ein oft genannter Vorteil der Re-
form liegt imAbbau derVerschuldungs-
anreize durch die Senkung des Schuld-
zinsabzugs. Häufig wird gesagt, dass in
der Schweiz die Privatverschuldung ge-
messen an derWirtschaftsleistung welt-
weit eine der höchsten sei und dass mit
zunehmender Verschuldung auch die
Gefahr einer Finanzkrise steige. Beide
Aussagen sind zwar im Grundsatz rich-
tig, doch die Schweizer Privathaushalte
haben nicht nur hohe Schulden, sondern
auch hohe Vermögen. Und die Netto-
vermögen pro Kopf sind in der Schweiz
die höchsten in Europa.

Gemäss Daten der Nationalbank hat-
ten die privaten Haushalte Ende 2024 to-
tal Bruttovermögen von etwa 6000 Mil-
liarden Franken. Die Schulden betrugen
rund 1000 Milliarden – fast alles betrifft
Hypotheken. Im Mittel entsprachen die
ausstehendenHypotheken knapp 35 Pro-
zent der Immobilienwerte. Dieser Wert
ist aus Sicht der Finanzstabilität unpro-
blematisch. Doch bei über einem Drittel
der Neuhypotheken von 2024 lag die Be-
lehnungsquote über 75 Prozent. Solche
Fälle können in einer Immobilienkrise
zu einem Problem werden.

Die Abstimmungsvorlage enthält
beim Schuldzinsabzug eine Ausnahme:
einen auf zehn Jahre befristeten Schuld-
zinsabzug für erstmalige Erwerber eines
selbstbewohnten Eigentums. Das soll
Jüngeren den Zugang zu Wohneigen-
tum erleichtern. Doch das widerspricht
der Logik der Beschränkung von Steuer-
abzügen auf Gewinnungskosten. Und
es widerspricht dem deklarierten Ziel
der Förderung der Finanzstabilität. Der
Schuldzinsabzug soll ausgerechnet jene
zu einem Wohnungskauf motivieren, die
finanziell noch wenig abgesichert sind.

Holcims Klimasünden auf dem Prüfstand
Vier Indonesier wollen den Zementriesen für die Erderwärmung haftbar machen – der Fall liegt nun beim Kantonsgericht in Zug

BENJAMIN TRIEBE, ZUG

Der Gegensatz war offensichtlich. Statt
auf ihrer kleinen indonesischen Heimat-
insel Pari, zwischen Mangroven und dem
Anlegeplatz für Touristenboote, fanden
sich Arif Pujianto und Ibu Asmania am
Mittwoch im Saal des Zuger Kantonsrats
wieder: zwischenMarmortäfelungen, ehr-
würdigen Wandreliefs und vor dem ge-
senkten Kopf von Jesu am Kreuze. Doch
allein dort zu sitzen,war ein Zeichen,dass
sich ihre Reise in die Schweiz gelohnt hat.

Denn das Interesse an ihnen ist gross:
Zusammenmit zwei weiteren Bewohnern
von Pari möchten Pujianto und Asmania
den Schweizer ZementriesenHolcim ver-
klagen. So viele Besucher und Medien-
vertreter wollten an derVerhandlung teil-
nehmen, dass sie vom Kantonsgericht ins
Regierungsgebäude verlegt wurde. Weil
Holcim den Sitz in Zug hat, findet die ge-
richtlicheAuseinandersetzung dort statt.

Das liegt am Thema: Es geht um den
Klimawandel und Holcims möglicheVer-
antwortung.Die Produktion von Zement
erzeugt viel CO2. Das befeuert die glo-
bale Erwärmung. Sie lässt den Meeres-
spiegel steigen, und die Insel Pari wird
immer öfter überflutet. Die indonesi-
schen Kläger wollen dafür Holcim als
einen der weltgrössten Zementherstel-

ler zur Rechenschaft ziehen. Sie fordern
vom Konzern Kompensation und schär-
fere Ziele zur Emissionsreduktion.

Die Firma sieht Inszenierung

Dabei werden die Inselbewohner von drei
Nichtregierungsorganisationen unter-
stützt. Federführend ist das Hilfswerk der
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz
(Heks). Holcim wirft den Aktivisten vor,
eine Inszenierung gestartet und eine
Kampagne lanciert zu haben, um gezielt
gegen ein Schweizer Unternehmen vor-
zugehen. Dafür seien die Indonesier aus-
gewählt und überzeugt worden, zu kla-
gen. Tatsächlich gibt es weltweit unzäh-
lige Klimaklagen. Aber dies ist die erste
in der Schweiz und gegen einen Schwei-
zer Konzern – wenn der Fall denn zu-
stande kommt.

Im Sommer 2022 hatten sich die Klä-
ger mit einem Schlichtungsgesuch an
Holcim gewandt. So will es das Zuger
Recht. Weil Holcim alle Vorwürfe be-
streitet, scheiterte die Schlichtung. Dar-
aufhin reichten die Indonesier im Januar
2023 eine Zivilklage ein. Nun muss das
Kantonsgericht entscheiden, ob es die
Klage zulässt. Dafür war am Mittwoch
die Hauptverhandlung angesetzt. Hol-
cim möchte verhindern, dass der Pro-

zess zustande kommt. Ein Zivilprozess
sei die falsche Plattform für den Kampf
um Klimagerechtigkeit, argumentierte
Felix Dasser,Anwalt imAuftrag Holcims:
«Es sind die falschen Kleider, die falsche
Bühne, das falsche Stück. Vier willkür-
liche indonesische Davids gegen einen
willkürlichen Schweizer Goliath.»

Aus der Sicht von Holcim ist es an
der Politik, Vorgaben für den Kampf
gegen den Klimawandel zu setzen. Dar-
über juristisch zu streiten,wäre dann eine
Sache des öffentlichen Rechts, nicht des
Zivilrechts.EinemKonzernVorgaben zur
Reduktion seiner Emissionen zumachen,
würde überschreiten,was ein Zivilgericht
leisten könne und dürfe. Darüber hinaus
agierten die vier Indonesier als Repräsen-
tanten der ganzen Insel, so Holcim.Auch
das sei bei einem Schweizer Zivilverfah-
ren nicht zulässig.

Die Kläger sehen das anders. Die Per-
sönlichkeitsrechte der Indonesier wür-
den durch die Klimaschäden verletzt;
ihre Interessen müssten geschützt wer-
den, argumentierte die Anwältin Cor-
delia Bähr, die bereits die Klimasenio-
rinnen vertrat. Gegen wen und wo man
deswegen vor Gericht ziehe, stehe den
Klägern frei.Es gehe nicht um denKlima-
wandel imAllgemeinen, sondern konkret
um Schadenersatz und Genugtuung und

damit um Zivilrecht: «Es ist Aufgabe der
Gerichte, Recht nicht nur auf bekannte
Konstellationen anzuwenden», so Bähr.

Ob die Zuger Kantonsrichter das tun,
müssen sie nun entscheiden. Wann sie
ihren Beschluss bekanntgeben, ist offen.
Orientierung können ihnen die zahlrei-
chen Klimaklagen gegen Konzerne im
Ausland geben. So machte der Erdöl-
riese Shell 2021 Schlagzeilen, als ihn ein
Gericht in den Niederlanden dazu ver-
urteilte, seine Emissionen stärker zu sen-
ken – ähnlich wie dies die Kläger nun bei
Holcim anstreben.

Klagen im Ausland zugelassen

Das Gericht gab Shell das Ziel einer
Reduktion von 45 Prozent bis 2030
gegenüber dem Wert von 2019 vor.
Doch im vergangenen November kippte
ein Berufungsgericht diesen Entscheid,
weil es keine Rechtsgrundlage für diese
konkrete Verpflichtung gebe. Nun liegt
der Fall beim obersten niederländischen
Gericht. Bei Holcim fordern die Kläger
eine Reduktion um 43 Prozent bis 2030
und 69 Prozent bis 2040. Das geht klar
über die Pläne des Konzerns hinaus.

Oder der deutsche Stromkonzern
RWE: Ein Bergbauer in Peru forderte
von RWE eine Kostenbeteiligung für

Schutzmassnahmen. RWE sei aufgrund
seiner Kohlekraftwerke mitverantwort-
lich für das Schmelzen der Gletscher im
Land.Allerdings wurde die RWE-Klage
im Mai dieses Jahres von einem deut-
schen Gericht abgelehnt, weil der Zu-
sammenhang nicht eindeutig nachweis-
bar sei. Grundsätzlich könnten Unter-
nehmen aber sehr wohl zu Beiträgen
verpflichtet sein. Wie bei RWE fordern
die Kläger auch bei Holcim Geld auf
Basis des bisherigen Emissionsausstosses
des Konzerns – insgesamt 14 400 Franken.
Der Löwenanteil der Summe entfällt auf
Gegenmassnahmen wie die Anlegung
von Mangrovenwäldern und Dämmen.

Für bereits eingetretene Klimaschä-
den forderten die Indonesier nur 4 Fran-
ken, rechnete der Holcim-Repräsentant
Dasser vor. Das zeige die Symbolhaftig-
keit der Klage, argumentierte er – und
legte 4 Franken auf das Rednerpult, um
den Betrag sofort zu begleichen.

Diese 4 Franken hat Dasser anschlies-
send auf dem Rednerpult liegen lassen.
Aber vielleicht müssen dieVertreter des
Konzerns ohnehin bald wieder im Saal
erscheinen. Denn sowohl bei Shell wie
auch bei RWE haben die Gerichte die
Klagen zumindest zugelassen. Die Ver-
handlungen beschäftigten die Welt-
öffentlichkeit jahrelang.

Ob Ersterwerber vonWohneigentum einen steuerlichen Bonus erhalten sollen, bleibt umstritten. URS FLUEELER / KEYSTONE
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